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763 
Änderung der Satzung 

der Provinzial-FeuerversicherungsanstaIt 
der Rheinprovinz 

Vom 26. Mal 1988 

Aufgrund des § 11 Abs. 1 i. V. mit § 5 Abs. 1 e) der Land­
schaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-West­
falen vom 12. Mai 1953 (GS. NW. S. 217) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. August 1984 (GV. NW. S. 544). 
zuletzt geändert durch Artikel 11 des Rechtsbereinigungs­
gesetzes 1987 für das Land NW (GV. NW. S. 342), hat der 
Landschaftsausschuß des Landschaftsverbandes Rhein­
land in seiner Sitzung am 26. Mai 1988 beschlossen, die 
Satzung der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der 
Rheinprovinz vom 31. Januar 1958 (GV. NW. S. 277), zuletzt 
geändert am 18. Oktober 1984/22. November 1984 (GV. NW. 
S. 551), wie folgt zu ändern: 

a) § 8 Ziff. 2 der Satzung der Provinzial-Feuerversiche­
rungsanstalt erhält folgende Fassung: 

,,An den Sitzungen des Verwaltungsrates nehmen mit 
beratender Stimme regelmäßig teil: 

a) die Mitglieder des Vorstandes 

b) zwei Mitarbeiter der Anstalt, die für einen Zeitraum 
von vier Jahren auf Vorschlag des Personalrates 
vom Verwaltungsrat berufen werden. 

Der Verwaltungsrat kann in begründeten Fällen Aus­
nahmen beschließen." 

b) § 11 Ziff. 7 der Satzung der Provinzial-Feuerver­
sicherungsanstalt erhält folgende Fassung: 

"Der Generaldirektor bestimmt im Einvernehmen mit 
dem Vorsitzenden die an der Verwaltungsratssitzung 
teilnehmenden Mitarbeiter, soweit sie nicht gemäß § 8 
Ziff.2 b) vom Verwaltungsrat zu berufen sind. 

Der Verwaltungsrat kann die Hinzuziehung von wei­
teren Mitarbeitern der Anstalt zu den Sitzungen ver­
langen." 

Köln, den 26. Mai 1988 

Der Vorsitzende 
des Landschaftsausschusses 

Dr. Wilhelm 

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

Dr. Fuchs 

Die vorstehende Satzungsänderung hat der Minister für 
Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes Nord­
rhein-Westlalen im Einvernehmen mit dem Bundesauf­
sichtsamt für das Versicherungswesen, Berlin, und im Be­
nehmen mit dem Innenminister des Landes Nordrhein­
Westfalen durch Erlaß vom 2. Dezember 1988 genehmigt. 

Die vorstehende Änderung der Satzung der Provinzial­
Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz wird gemäß 
§ 6 Abs. 2 der Landschaftsverbandsordnung in der z. Z. 
geltenden Fassung bekanntgemacht. 

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel­
tend gemacht werden, es sei denn, 

- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

- die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt-
gemacht worden, 

- der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be­
schluß der Landschaftsverbandsordnung vorher bean­
standet oder 

- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver­
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet, die 
den Mangel ergibt. 

Köln, den 18. Mai 1989 

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

Dr. Fuchs 
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